


TOBIAS GAFUS

Fehlerfolgen im Strafprozess



Schriften zum Prozessrecht

Band 327



Duncker & Humblot  ·  Berlin

Fehlerfolgen im Strafprozess

Von

Tobias Gafus



Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin 
hat diese Arbeit im Wintersemester 2024/25 als Dissertation angenommen.

Alle Rechte vorbehalten
© 2026 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Satz: 3w+p GmbH, Rimpar
Druck: Prime Rate Kft., Budapest, Ungarn

ISSN 0582-0219
ISBN 978-3-428-19710-1 (Print) 

ISBN 978-3-428-59710-9 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier 
entsprechend ISO 9706 

Verlagsanschrift: Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 
12165 Berlin, Germany | E-Mail: info@duncker-humblot.de 

Internet: https://www.duncker-humblot.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

mailto:info@duncker-humblot.de
https://www.duncker-humblot.de
http://dnb.d-nb.de


Meiner Familie





Vorwort

Am Anfang dieser Arbeit stand die Verwunderung: Die Verwunderung des 
Studenten darüber, dass im deutschen Recht selbst Nebensächliches oft penibel 
geregelt ist – aber zugleich das Gesetz die wichtige Frage unbeantwortet lässt, wann 
ein womöglich über Schuld und Unschuld, über Freiheit und Gefängnis entschei
dendes Beweismittel verwendet werden darf.

Diese Verwunderung begleitete mich durch meine Ausbildung. Sie wuchs wäh
rend meiner prägenden Arbeit für Rechtsanwalt Dr. h.c. jur. Gerhard Strate, bei dem 
ich die Realität des Strafprozesses mit ihren Eigentümlichkeiten und Härten ken
nenlernte. Die Verwunderung griff nach und nach über die Verwertungsverbote 
hinaus, betraf bald auch die Hürden der Revision, die (fehlende) Kompensation des 
Bürgers bei rechtswidrigen Ermittlungsmaßnahmen oder die (fehlende) Sanktio
nierung der Fehlerverursacher selbst bei groben Rechtsverstößen. So reifte über 
längere Zeit die Überlegung, jener Frage nachzuforschen, die der Verwunderung 
zugrunde lag: Wie könnte eine Fehlerfolgenlehre für den Strafprozess aussehen?

Das Ergebnis dieses Nachforschens ist die vorliegende Untersuchung.

Sie zu verfassen hat mir große Freude bereitet. Nur der eigenen Neugier folgen 
zu dürfen, war ein großes Glück.

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2024/25 vom Fachbereich Rechtswissen
schaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Professor 
Dr. Carsten Momsen danke ich für die Bekräftigung, mich des Themas anzunehmen 
und die Bereitschaft, die Betreuung zu übernehmen. Professor Dr. Olaf Muthorst 
danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Direkt zu Beginn des Dissertationsvorhabens machten mir Dr. Ulrich Karpen
stein und Gernot Lehr ein inhaltlich derart spannendes Angebot, dass ich nicht 
umhinkam, an ihrer Seite bei Redeker Sellner Dahs in die Anwaltschaft einzutreten. 
Von ihnen ebenso wie von Dr. Christian Mensching und Dr. Roya Sangi durfte ich 
nicht nur sehr vieles lernen; ich bin ihnen allen auch äußerst dankbar dafür, nie 
vergessen und stets berücksichtigt zu haben, dass neben Mandanten und Akten auch 
die Dissertation meiner Aufmerksamkeit harrte.

Wenngleich ich alle Freiräume hatte, um neben der Anwaltschaft dieses wis
senschaftliche Vorhaben voranzutreiben, konnte ich mich letztlich der Erkenntnis 
nicht verschließen, dass die Fertigstellung dieser Untersuchung meine gesamte 
Arbeitskraft fordern würde. Dies ermöglichte mir ein Stipendium der Friedrich- 
Ebert-Stiftung, der ich dafür sehr danke.



Die Arbeit entstand nicht nur im lautlosen Gespräch mit den stummen Stimmen 
der Literatur, sondern auch im lebhaften Austausch mit vielen wunderbaren Men
schen, die Ideen und Ideenfragmente mit mir diskutierten, das Manuskript kritisch 
lasen und vielseitige sonstige Unterstützung entlang des langen, schönen Weges 
leisteten: Dr. Daniel Bäuml, Laura Diederichs, Dr. Georg Gafus, Dr. Samuel Gafus, 
Dr. Johanna Hahn, Max Hentrich, Felix Hofreither, Dr. Tim Kerstges, Dr. Tobias 
Mast, Mathis Schwarze, Johannes Weigl und Marco Willumat – vielen Dank!

Diese Dissertation begann, lange bevor der erste Satz verfasst war, mit der 
Verwunderung über die Verwertungsverbote. Während der eigentlichen Arbeit an 
der Untersuchung wichen die Verwertungsverbote dann über den größten Teil der 
Strecke den Grundfragen und sonstigen Reaktionsmöglichkeiten der Fehlerfolgen
lehre. Geendet hat die Dissertation aber doch wieder mit den Verwertungsverboten, 
und zwar gleich in doppelter Hinsicht: Erstens, weil die Verwertungsverbote der 
Schlussstein der entwickelten Fehlerfolgenlehre und damit auch das letzte Kapitel 
dieses Buches wurden; und zweitens, weil ich einige Zeit, nachdem das letzte Wort 
geschrieben war, von Professor Dr. Dr. h.c. Luís Greco die Gelegenheit erhielt, in 
seinem Rechtsphilosophischen Seminar an der Humboldt-Universität zu Berlin 
meine Thesen zu den Verwertungsverboten vor größerem Publikum vorzustellen. 
Diese Möglichkeit und die anschließende Diskussion waren ein wunderbarer Ab
schluss, für den ich Professor Greco ausgesprochen dankbar bin.

Der letzte und größte Dank – mehr als Worte ausdrücken könnten – gebührt 
meiner Familie. Meinen Eltern Elisabeth und Georg sowie meiner Schwester Anna 
und meinem Bruder Samuel. Und natürlich meiner Frau Valeria und unseren Kin
dern Klara und Zacharias.

Ihnen ist dieses Buch gewidmet.

Berlin, August 2025 Tobias Gafus
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